
GO-BT - § 108. Zuständigkeit des Petitionsausschusses

(1) Dem gemäß Artikel 45c des Grundgesetzes vom Bundestag zu bestellenden Petitionsaus-
schuss obliegt die Behandlung der nach Artikel 17 des Grundgesetzes an den Bundestag gerichte-
ten Bitten und Beschwerden. Aufgaben und Befugnisse des Wehrbeauftragten des Bundestages
bleiben unberührt.

(2) Soweit sich aus dem Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen
Bundestages nichts anderes ergibt, werden die Petitionen gemäß den nachfolgenden Bestimmun-
gen behandelt.

13/4 §§ 105, 108 GO-BT

Umfang und Grenzen parlamentarischer Fragerechte einschließlich der Petitions-
informationsrechte
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BT-Drs. 13/6149, BT-PlPr 13/194 S. 17508, vgl. Nr. 13/7

1. Parlamentarische Anfragen (Kleine und Große Anfragen, mündliche und schriftliche Fra-
gen, Anfragen aufgrund des Petitionsinformationsrechtes usw.) sind zulässig zu Berei-
chen, für die die Bundesregierung unmittelbar oder mittelbar verantwortlich ist. Parla-
mentarische Anfragen aus Bereichen, für die die Länder oder juristische oder natürliche
Personen des Privatrechts allein verantwortlich sind, werden der Bundesregierung nicht
zugeleitet. Als Hilfsmittel für die Abgrenzung zulässiger und unzulässiger Anfragen an
die Bundesregierung im Bereich privatisierter Unternehmen wird auf die Kriterienkatalo-
ge in den Anlagen 1 bis 3 verwiesen.

 

2. Schriftliche und mündliche Fragen von Mitgliedern des Bundestages an die Bundesregie-
rung sind nicht deshalb unzulässig, weil sie Gegenstände betreffen, die ein Untersu-
chungsausschuss verfahrensmäßig und inhaltlich zu klären hat. Das Fragerecht der Mit-
glieder des Bundestages wird durch das Recht des Bundestages, Untersuchungsausschüs-
se einzusetzen, nicht berührt.

 

3. Dem Anspruch des Abgeordneten auf umfassende Information entspricht die Pflicht der
Bundesregierung zu einer vollständigen und zutreffenden Antwort.

 

4. Eine Grenze des Anspruchs auf vollständige und zutreffende Beantwortung liegt in der
Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Bundesregie-
rung; dieser erwächst daraus eine verfassungsrechtlich umgrenzte Einschätzungspräroga-
tive, die die Art und Weise und den Zeitpunkt der Antwort betrifft.



5. Die Bundesregierung darf den Abgeordneten bei thematischer Übereinstimmung seiner
Anfrage mit dem Untersuchungsauftrag eines unmittelbar bevorstehenden oder bereits
stattfindenden parlamentarischen Untersuchungsverfahrens auf die dort stattfindenden
Aufklärungsmaßnahmen verweisen.

6. Die Antwort der Bundesregierung muss in angemessener Zeit erteilt werden; dabei ist auf
den Zeitplan des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens Rücksicht zu nehmen.


